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32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §21;

Rechtssatz

Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 21 GebG ist ein Nachtrag betre4end die Verlängerung der Geltungsdauer des

Rechtsgeschäftes als selbstständiges Rechtsgeschäft gebührenp5ichtig. Nach den Materialien zu § 21 GebG sollte

damit klarstellend zum Ausdruck gebracht werden, dass bei allen Rechtsgeschäften, bei denen das durch sie

begründete Rechtsverhältnis nach Ablauf einer vereinbarten Zeit beendet sein soll, die Verlängerung dieser

vereinbarten Geltungsdauer neuerlich eine Gebührenschuld begründet. Die Verlängerung der vereinbarten

Geltungsdauer ist gebührenrechtlich insoweit als Neuabschluss eines selbstständigen Rechtsgeschäftes zu behandeln

und unterliegt im Umfang der vereinbarten Änderung oder Verlängerung nach jener Tarifpost der Gebühr, der das

geänderte Rechtsgeschäft unterlag (Hinweis Regierungsvorlage zur GebG-Novelle 1981, 549 BlgNR 15. GP).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2001:2000160562.X01

Im RIS seit

14.01.2002

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gebg/paragraf/21
https://www.jusline.at/gesetz/gebg/paragraf/21
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2001/1/24 2000/16/0562
	JUSLINE Entscheidung


